
 
FDP-Fraktion 
im Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden 

Vorlage an den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden 

Vorlagennummer: OBR/0379/2011 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 19.09.2011 

 
Amt: Geschäftsstelle Ortsbeiräte 
Aktenzeichen/Telefon:  
Verfasser/-in: Dr. Klaus Dieter Greilich 
 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Ortsbeirat Kleinlinden 28.09.2011 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Aufhebung Radverkehr in Gegenrichtung Einbahnstraße Katzenbach; 
Antrag der FDP-Fraktion vom 18.09.2011 
 
 
Antrag: 
„Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen wird gebeten dafür Sorge zu tragen, dass 
die Öffnung der Einbahnstraße Katzenbach zwischen Frankfurter Straße und Zum 
Maiplatz für Radverkehr in Gegenrichtung wieder umgehend rückgängig gemacht wird.“ 
 
 
Begründung: 
Seit Jahren wurde auch vom Ortsbeirat Kleinlinden gegenüber dem Straßenverkehrsamt 
aus Gründen der Verkehrssicherheit moniert, dass durch eine undeutliche Kennzeichnung 
Radfahrer irrtümlich davon ausgehen konnten, dass für sie das Befahren der 
Einbahnstraße Katzenbach zwischen Frankfurter Straße und Zum Maiplatz in 
Gegenrichtung erlaubt sei. 
 
Umso entsetzter musste der Leser der örtlichen Presse am 9. August 2011 feststellen, dass 
die Stadt nun tatsächlich die Katzenbach in diesem Abschnitt für den Radverkehr auch in 
der Gegenrichtung freigegeben hat.  
 
Eine Unterrichtung der Mitglieder des Ortsbeirates durch den Magistrat ist bis zum 
heutigen Tage leider nicht erfolgt. 
 
Wie offensichtlich den zuständigen Stellen in Gießen nicht bekannt ist, beschreibt die 
Katzenbach vor der Einmündung der Hermann – Rau – Straße eine 90 Grad – Kurve und 
die Autofahrer, die an dieser Stelle wegen des ruhenden Verkehrs  häufig auf der linken 
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Hälfte der Fahrbahn unterwegs sind, können dort entgegenkommende Radfahrer weder 
sehen noch ihnen ausweichen. 
 
Unfälle mit Personenschäden sind somit programmiert. 
 
Um dies zu verhindern, bittet die FDP – Fraktion um Zustimmung zu diesem Antrag. 
 
 
Gez.  
 
Dr. Klaus Dieter Greilich 
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